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Gesetz

zum Schutz gegen Baulärm

Vom 9. September 1065

Sdinmiung üvs liundcsrcdita, Dundeagcsctzbl. III 2129-2

Der Bi)n(h>.slar| hat das loUjende Gesetz be-
sctilossen:

§  1

Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz t/ill für Baumasdiincn, soweit
sie gewerl)lidien Zwerken dienen oder im Rahmen
wirtschaftiidier Unternehmungen Verwendung fin
den.

(2) Baumaschinen im Sinne dieses Gesetzes sind
maschinelle Einriditungen, die als technische Ar
beitsmittel hei der Durdiführung von Bauarbeiten
auf ßaiistellen Verwendung finden, in.sbe.sondere

Bagger,

Drucklufthämim^r,

Fladibaggergeräte,

Förderbänder, Förderschnecken,

Kompressoren,

Kreissägen,

Mischmaschinen,

Rammen,

Vibrationswalzen, Vlbrationsplalten.

(3) Vorsdiriflen über den Arbeit.ssdiutz bleiben
unberührt.

§ 2

Pflichten des Betreibers

Wer Baumaschinen betreibt, hat dafür zu sorgen,
daß

1. Geräusche der ßaumasdiinen verhindert werden,
die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind,
und

2. Vorkehrungen getroffen werden, die die Ausbrei
tung unvermeidbarer Geräusdre von der Bau
stelle auf ein Mindestmaß beschränken,

soweit dies erforderlich ist, um die Allgemeinheit
vor Gefahren, erheblichen Nachteilen oder erheb-

lidien Belästigungcm zu schützen.

§ 3

Anordnungen im Einzelfall,
Verwaltungsvorschriften

(1) Die nach Landesrecht zuständigen Behörden
sind befugt, im Einzelfall die Ausführung derjenigen
Maßnahmen anzuordnen, die zur Erfüllung der sich
aus § 2 ergebenden PflidUen erforderlich sind.

(2) Die Bundesregierung erläßt zur Durdiführung
des Absatzes I nach Anhörung des technischen Aus
Schusses (§ 8) mit Zustimmung des Bundesrates all
gemeine Verwaltungsvorschriften, insbesondere übe

1. Richtwerte für die von Baumaschinen bei be

stimmten Betrlebsvorgängen ausgehenden Ge
räusche, deren überschreiten nach dem Stand de
Technik vermeidbar ist (Emissionsrichtwerte),

2. Richtwerte für die von Baustellen ausgehenden
Geräuschimmissionen, bei deren überschreiten
Gefahren, erheblidie Nachteile oder erhebliche

Belästigungen der Allgemeinheit zu besorgen
sind (Immissionsridllwerte),

3. das Verfahren für die Messung der Geräusch
emissionen von Baumaschinen und der von Bau

stellen ausgehenden Geräuschimmissionen.

§ 4

Landesrechtliche Betriebsbeschränkungen

Die Länder können den Betrieb von Baumaschinen

zeitlich beschränken. Sie können femer für Bezirke,

die eines stärkeren Schutzes bedürfen, vorschreiben,

daß

1. bestimmte Baumasdiinen nidil betrieben werden

dürfen,

2. der Betrieb von Baumaschinen bestimmten An

forderungen genügen muß.

§ 5

Untersagung des Betriebes einer Baumaschine

Kommt der Betreiber einer Baumaschine einer

behördlichen Anordnung nach § 3 Abs. 1 nicht nach,
so kann die zuständige Behörde den Betrieb der
Baumaschine bis zur Herstellung des die.ser An
ordnung entspredienden Zustandes untersagen. Sie
kann den Betrieb von Baumasdiinen ferner unter

sagen, wenn Anordnungen nadi § 3 Abs. 1 nicht
ausreichen, um die Allgemeinheit vor Gefahren, er
heblichen Nachteilen oder erheblichen Belästigun
gen zu schützen.

§ 6

Überwachung

(1) Die Eigentümer und Betreiber von Bau
maschinen sowie die Eigentümer und Besitzer von
Grundstücken, auf denen Baumaschinen betrieben
werden, sind verpflichtet, den Angehörigen der
nach Landesrecht zuständigen Behörden und deren






